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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

In Graubünden reichte der Sozialdemokrat Jäger eine Motion ein, in welcher er —
unterstützt von 70 Mitunterzeichnern — eine Totalrevision der seit 1894 gültigen
Kantonsverfassung forderte. Der SP gelang es, viele bürgerliche Parlamentarier hinter
sich zu scharen und gegen den Willen des Regierungsrates eine Überweisung
durchzusetzen. Damit wurde die Exekutive beauftragt, einen Bericht über eine
Totalrevision zuhanden des Grossen Rates auszuarbeiten. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.10.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Kanton Graubünden begann im Auftrag des Justizdepartements eine
Expertenkommission, ein Gutachten über die Revisionsbedürftigkeit der Verfassung zu
erstellen. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.05.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Bundesversammlung genehmigte die Verfassungsänderungen in den Kantonen
Genf, Graubünden, Obwalden, Schaffhausen, Wallis und Zug. Später hiess sie auch die
Revision der Kantonsverfassungen von Nidwalden, Obwalden und St. Gallen gut. Noch
nicht verabschiedet waren zu Jahresende die vom Bundesrat im September
beantragten Genehmigungen der neuesten Revisionen der Verfassungen der Kantone
Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Waadt und Zug. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.12.1997
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue
Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz
resp. Mischsystem) vorzulegen. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER
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den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 5

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Der Verfassungsrat des Kantons Freiburg beschloss die Einführung des
Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene. In Kanton Graubünden stimmte das
Parlament anlässlich der Beratung der neuen Kantonsverfassung dem Regierungsantrag
auf Einführung des fakultativen Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene zu. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2002
HANS HIRTER

Die in der Deutschschweiz bisher nahezu erfolglosen Befürworter des
Ausländerstimmrechts unternahmen einen neuen Anlauf. Linke und gewerkschaftliche
Kreise reichten im Kanton Bern eine Volksinitiative für die Einführung des fakultativen
kommunalen Stimmrechts für Ausländer ein, die seit mindestens zehn Jahren in der
Schweiz und seit mindestens fünf Jahren im Kanton wohnen. Bisher kennen in der
Deutschschweiz nur die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Graubünden das
fakultative kommunale Ausländerstimmrecht. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.08.2008
HANS HIRTER

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Im Juli trafen sich die Regierungsvertreter der Kantone Graubünden, Tessin, Uri und
Wallis sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Gotthard-Pass,
um die räumliche, wirtschaftliche und touristische Entwicklung des Gotthard-Raumes
zu diskutieren. In fünf Jahren soll das Projekt "Raumentwicklung Gotthard" realisiert
sein, das die Grundlage für die Entwicklung der von Entvölkerung geplagten Gebiete
zwischen Leventina, Urserental, Surselva und Goms bilden soll. Der Bundesrat hatte die
Erarbeitung eines kantonsübergreifenden Entwicklungskonzepts zur Voraussetzung für
allfällige Bundesbeiträge an die NEAT-Haltestelle Porta Alpina in der Surselva gemacht. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.07.2006
HANS HIRTER

Die Kantone haben sehr unterschiedliche Strategien, was die Unterstützung von
Gemeindefusionen betrifft. Neben steuerlichen Anreizen, wie sie etwa in den Kantonen
Bern und Aargau eingesetzt werden, sind auch Top-Down-Vorgehen im Sinne von
kantonalen Strukturreformen zu beobachten. Die in den letzten Jahren wohl
umfassendste Reform dieser Art wurde im Kanton Glarus mit der Schaffung von nur
noch drei Gemeinden vollzogen. 
Weniger rasant verändert sich der Kanton Graubünden. Die von der Bevölkerung des
Ostschweizer Kantons bereits 2012 und 2014 beschlossene Gebietsreform soll auf den 1.
Januar 2016 in Kraft treten. Dies beschloss die Bündner Regierung Anfang 2015. Die
bestehende, komplexe Struktur aus 39 Kreisen, 14 Regionalverbänden und elf Bezirken
wird dann abgelöst durch elf neue Regionen, die als mittlere Ebene zwischen
Gemeinden und Kanton dienen sollen. 
Der radikalste Vorschlag wurde 2015 im Kanton Schaffhausen diskutiert. Der

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Schaffhauser Regierungsrat legte in Beantwortung eines Postulates einen Bericht mit
zwei Varianten für eine Reform der Gemeindestrukturen vor. Ein Vorschlag sah dabei
vor, alle 26 Gemeinden aufzuheben und einen Einheitskanton zu schaffen. Die zweite
Variante sah eine Verringerung der Zahl an Gemeinden auf etwa 10 Einheiten vor. Die
Befürworter der radikalen Variante machten geltend, dass Dienstleistungen besser von
einer einzigen Administration erbracht würden. Die kleinen Gemeinden seien hingegen
nicht einmal mehr in der Lage, genügend Personal für alle politischen Ämter
aufzutreiben. Dies sei auch der Wirtschaft geschuldet: Unternehmen seien immer
seltener bereit, ihre Angestellten für Milizaufgaben freizustellen. Die Gegner der
Reform interpretierten die Idee des Einheitskantons als Angriff auf die direkte
Demokratie. Mit dem Verlust der Gemeindeautonomie gehe die Möglichkeit lokaler und
unmittelbarer politischer Mitsprache verloren. Ein angefordertes Gutachten des
Bundesamtes für Justiz sah keine Einwände gegen einen Einheitskanton. Ein Kanton
müsse keine Gemeinden einrichten; er sei vielmehr autonom in der Organisation seines
Gebietes. Eine Volksabstimmung über die beiden Vorlagen wurde auf 2016 angesetzt. 10

Per 1. Januar 2016 wies das Bundesamt für Statistik noch 2'294 selbständige Gemeinden
aus – im Vergleich zu 2015 hatte sich die Zahl damit um 30 Gemeinden verringert. Im
Vergleich zu den Vorjahren nahm die Zahl der Gemeinden damit etwas weniger stark ab.
Für 2015 kann denn auch eine durchmischte Bilanz hinsichtlich des Gelingens von
Gemeindefusionen gezogen werden:
Im Rahmen der Verleihung des Demokratiepreises durch die Neue Helvetische
Gesellschaft für den als vorbildhaft bezeichneten Zusammenschluss zwischen Marbach
und Escholzmatt wurde auf die Bedeutung des fortwährenden Einbezugs der
Bevölkerung in die Fusionsplanung hingewiesen. Die Behörden hätten hier viel gelernt
und der sich selbst verstärkende Prozess der Gemeindezusammenschlüsse sei
reibungsloser geworden. Eine Fusion könne deshalb durchaus auch eine Chance für
eine Wiederbelebung des Milizsystems sein, insbesondere in sehr kleinräumigen
Strukturen, wo das Personal für Gemeindeämter zunehmend rarer werde. Erfolgreich
war auch eine Grossfusion im Kanton Tessin, wo sich rund um Bellinzona 13 Gemeinden
zur zwölftgrössten Stadt der Schweiz zusammenschlossen. Der Südkanton tat sich in
den letzten Jahren mit einer eigentlichen Flurbereinigung hervor: Zwischen 2000 und
2015 verschwanden nicht weniger als 110 Gemeinden – Corippo, mit 14 Einwohnern die
kleinste Gemeinde der Schweiz, bewahrte allerdings bisher die Eigenständigkeit. Auch
im Kanton Freiburg stimmte die Bevölkerung von sieben Gemeinden einer neuen
Grossgemeinde zu. Estavayer wird mit rund 9'000 Einwohnern ab 2017 die viertgrösste
Gemeinde im Kanton. 
Freilich stiessen Fusionsprojekte auch 2015 auf Widerstand. Im Sonntagsblick wurde gar
ein Stopp des "Fusions-Unsinns" gefordert. Die Boulevardzeitung wies darauf hin, dass
eine Fusion in den wenigsten Fällen zu versprochenen Kosteneinsparungen führe. In
der Tat wurden 2015 auch einige Fusionspläne von der Stimmbevölkerung lahmgelegt.
So wollte Bellinzona eigentlich zehntgrösste Stadt der Schweiz werden, vier der
ursprünglich 17 Gemeinden stellten sich allerdings quer. Im Kanton Solothurn stimmten
drei der fünf beteiligten Partner rund um Solothurn gegen den als "Top5" bezeichneten
Fusionsplan. Im basellandschaftlichen Fricktal lehnte eine der vier beteiligten Partner
die Fusion ab und auch im Kanton Freiburg wurden im März gleich drei
unterschiedliche Grossfusionsprojekte an der Urne beerdigt. Der Westschweizer
Kanton treibt Gemeindezusammenschlüsse aktiv voran: Neben dem Kanton Tessin (-110)
und dem Kanton Graubünden (-98) sticht Freiburg mit den meisten Gemeindefusionen
zwischen 2000 und 2015 ins Auge (-92). Geplant ist hier auch eine Grossfusion in der
Region La Gruyère mit nicht weniger als 25 Gemeinden. Weniger erfolgreich in ihren
kantonalen Bemühungen waren die Kantone Waadt und Bern, die schweizweit noch
immer die meisten Gemeinden aufweisen. Der Kanton Bern hatte sich zum Ziel gesetzt,
innert 15 Jahren die Zahl an rund 400 Gemeinden auf 300 zu verringern. Ende 2015 gab
es allerdings noch immer 352 eigenständige Kommunen. Auch im Kanton Waadt, der
eher sanfte Anreize setzt, gab es Ende 2015 noch immer 318 Kommunen; 66 weniger als
im Jahr 2000. Mit der Reduktion der 29 Gemeinden auf nur noch drei
Verwaltungseinheiten war 2006 die radikalste Fusionskur im Kanton Glarus
durchgeführt worden. Ähnliche Pläne verfolgt der Kanton Schaffhausen, indem die
Regierung unter anderem die Ersetzung aller Gemeinden durch eine einzige
Zentralverwaltung vorschlug.
Ein Anfang 2015 von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur vorgelegter
"Fusions-Check" will den wirtschaftlichen, demokratiepolitischen und
gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund von Fusionen auf die Spur kommen. In
ersten Analysen zeigte sich etwa, dass die politische Partizipation in grösser
gewordenen Gemeinden abnimmt. Fusionen seien deshalb differenziert zu betrachten,

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN
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so die Studienleiter. 11

En 2018, la Suisse comptera 2'222 communes, soit 33 communes en moins qu'en 2017.
Durant l'année écoulée, 46 communes se sont réunies en 13 nouvelles entités. La plus
grande fusion a eu lieu au Tessin, avec la ville de Bellinzone et ses 12 communes
avoisinantes. Dans le nord, quatre autres communes se sont regroupées pour devenir la
"Riviera". A Neuchâtel, la localité intitulée "La Grande-Béroche" rassemble six
anciennes communes. Le canton des Grisons, avec trois nouvelles entités créées suite à
la fusion de sept communes, figure également dans la liste des cantons ayant compté le
plus grand nombre de fusions. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.01.2018
DIANE PORCELLANA

Territorialfragen

Im Kanton Graubünden hiess die Stimmbevölkerung Ende November mit 62,6% Ja-
Stimmenanteil eine Gebietsreform gut. Gegen die Umsetzung ebendieser wurde ein
Referendum ergriffen, das bei einer Stimmbeteiligung von 41,9% an der Urne letztlich
erfolglos war. Ab 2015 wird Graubünden nicht mehr in 11 Bezirke, 14 Regionalverbände,
39 Kreise und 146 Gemeinden (Stand Ende 2014) unterteilt sein, sondern zwischen
Kantons- und Kommunalebene sollen nur noch 11 Regionen stehen. Als Wahldistrikte für
den Grossen Rat sollen die Kreise jedoch weiterhin bestehen. Die schlankeren
Strukturen sollen zusammen mit den angestrebten Gemeindefusionen – 2020 soll es
nur noch 100, später gar nur noch 50 Gemeinden geben – den Kanton dynamischer
machen. Die mittlere Ebene soll allerdings keine rechtsetzenden Befugnisse haben.
Widerstand hatte sich vor allem gegen die Idee der Regionalkonferenz aus
Gemeindepräsidenten formiert. Es wurden Befürchtungen laut, dass die Gemeinden so
zu wenig Einfluss auf die Gestaltung ihrer Regionen hätten und das mächtige Chur die
Autonomie der Gemeinden untergrabe. Gefordert wurden deshalb auch
Regionalparlamente. Der sehr heterogene Kanton sei auf eigenständige Regionen
angewiesen. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.11.2014
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden

Für das Jahr 2007 budgetierten die Kantone Ausgaben von 71,2 Mia Fr., das sind 1,6% (1,1
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,95 Mia und
waren mit 70,35 Mia Fr. um 2,9% höher als 2006. Mit schwarzen Zahlen rechneten
Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Solothurn, Uri, Waadt, Wallis und Zug. Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (287 Mio), Genf (191 Mio), Tessin (170 Mio), Neuenburg (43 Mio), Schwyz
(32 Mio), Thurgau (10 Mio), Basel-Land (7 Mio), Jura (6 Mio), St. Gallen (4 Mio), Appenzell
Innerrhoden (2 Mio) und Appenzell Ausserrhoden (0,3 Mio) vor. 14

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Im Februar hiessen die Bündnerinnen und Bündner mit 72% Ja-Stimmen den
Verpflichtungskredit von CHF 20 Mio. für den Bau der Porta Alpina in Sedrun gut.
Regierung und Parlament Graubündens hatten dem Souverän einstimmig ein
entsprechendes Gesamtpaket mit Vor- und Hauptinvestitionen für den NEAT-Anschluss
in die obere Surselva vorgelegt, sämtliche Parteien und Verbände hatten um
Zustimmung geworben. Zusammen mit der Beteiligung der Surselva von CHF 5 Mio.
bringt Graubünden damit die Hälfte der veranschlagten Kosten von CHF 50 Mio. auf.
Den Rest soll der Bund bezahlen; bisher hat das Bundesparlament einen Anteil an der
Vorinvestition von CHF 7,5 Mio. verabschiedet. Im Mai erteilte das UVEK dem Kanton die
Baubewilligung für Vorinvestitionen in der Grössenordnung von CHF 15 Mio. unter der
Auflage, dass sich die Realisierung des Gotthard-Basistunnels nicht verzögert und dass
der Kanton mit dem noch zu bestimmenden Betreiber der Porta Alpina ein
Betriebskonzept ausarbeitet. 15

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.05.2006
MAGDALENA BERNATH
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Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Im November beschloss der Regierungsrat des Kantons Graubünden einen kantonalen
Richtplan zur Lenkung des Zweitwohnungsbestandes. Der Kanton verlangte von 35
stark betroffenen Gemeinden das Ergreifen von raumplanerischen Massnahmen und
definierte dabei erstmals verbindliche konkrete Vorgaben. Neu dürfen bei
Neueinzonungen nur noch 30% der Bruttogeschossfläche für Zweitwohnungen
ausgeschieden werden und innerhalb bestehender Bauzonen soll der
Zweitwohnungsbau auf 30 bis 50% des bisherigen Volumens herabgesetzt werden. Von
der Regelung nicht betroffen sind „warme Betten“, welche im Gegensatz zu „kalten
Betten“ mehr als nur wenige Wochen pro Jahr belegt sind. Ende 2009 stand die
Genehmigung des Richtplanes durch den BR noch aus. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.11.2009
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Naturschutz

Le 1er août, la commune de Lavin (GR) a remis officiellement, après approbation du
Conseil fédéral, les «Lajs de Macun» à la Commission fédérale du Parc national.
L'intégration de la région des «Lajs de Macun», haut plateau sauvage parsemé d'une
dizaine de lacs de montagne d'une surface de 3.6km2, était le premier agrandissement
significatif que connaissait le Parc national suisse dans le canton des Grisons depuis
1939. L'élargissement aux lacs glaciaires de Macun était la première réalisation d'un
important projet d'extension du Parc national qui prévoyait un agrandissement de la
zone centrale et la création d'une zone tampon de 300km2. Toutefois celui-ci ne sera
effective qu'après une modification de la loi fédérale sur le parc national par le Conseil
fédéral, mais surtout après l'acceptation par les vingt autres communes du projet
d'extension du Parc national suisse. La Commission fédérale des parcs nationaux a
décidé de faire l'offre directement aux communes. Dans les faits, rien ne devait
changer qualitativement et quantitativement à l'agrandissement, il y aurait même une
réduction entre Zernez et Lavin (GR). Profitant de la votation communale pour
s'exprimer sur la question, les habitants de Zernez ont refusé en décembre
l'agrandissement du Parc national. Concrètement par 227 non contre 145 oui, la
commune a refusé de donner du terrain à la zone tampon. Le non de Zernez pose un
problème pour la continuation de l'agrandissement du Parc national, car la commune
se trouve au centre de celui-ci. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.12.2000
PHILIPPE BERCLAZ

Im Misox (GR) wurde im Oktober das grösste Naturwaldreservoir ausserhalb des
Nationalparks geschaffen. Die Standortgemeinden, Pro Natura und der Kanton
Graubünden unterzeichneten gemeinsam einen Schutzvertrag. In diesem Gebiet von
1500 Hektaren Wald wird nun während 50 Jahren auf Holzschlag und Beweidung
verzichtet. Erlaubt bleiben das Wandern, die Jagd sowie das Sammeln von Pilzen und
Beeren. Für den Verzicht auf die Bewirtschaftung werden die Standortgemeinden von
Pro Natura und dem Kanton Graubünden mit insgesamt 470 000 Fr. entschädigt. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.10.2007
ANDREA MOSIMANN

Nach sechzehn Jahren Planung scheiterte die Idee eines bis anhin zweiten und
flächenmässig grössten Nationalparks, dem sogenannten Parc Adula, im Gebiet um das
Rheinwaldhorn (it: Adula) im November 2016 an der Urne. Abgestimmt wurde in den 14
Bündner und 3 Tessiner Gemeinden, deren Gebiet teilweise oder ganz dem
Nationalpark angehört hätten. Damit das Projekt hätte realisiert werden können, wäre
die Zustimmung von mindestens 13 dieser 17 Gemeinden notwendig gewesen. Am
Abstimmungssonntag wurde das Vorhaben indes nur von 9 Gemeinden befürwortet und
mit Vals (GR), Lumnieza (GR) und Blenio (TI) gerade von drei Gemeinden am deutlichsten
abgelehnt, deren Gebiete teilweise zur Kernzone des Nationalparks gehört hätten.
Insgesamt hätte sich die Fläche des Nationalparks auf 1250 km2 ausgedehnt; wovon die
Kernzone 145 km2 ausgemacht hätte. Das Abstimmungsergebnis liess vermuten, dass
gerade die «sterile Kernzone im Hochgebirge», wie das Nein-Komitee das Herzstück
des Parks bezeichnet hatte (zit in TA), Ausschlag für ein Nein gegeben hatte. Zweck der
Kernzone eines Nationalparks ist, den Einfluss des Menschen auf die Natur möglichst
gering zu halten. So etwa dürften keine Wanderwege verlassen, keine Pilze und Beeren
gesammelt und keine Motorfahrzeuge gefahren werden. Darüber hinaus ist die
landwirtschaftliche Nutzung stark eingeschränkt und Jagd und Fischerei grundsätzlich
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verboten; Ausnahmen sind lediglich zur Verhütung von Wildschäden respektive zum
Schutz der autochthonen Fauna zulässig.

Der Abstimmungskampf hatte sich zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen den
Gegnern, die sich vor zunehmender Bürokratie und eingeschränkter Handlungsfreiheit
fürchteten, und den Befürwortern, die davor warnten, dass so eine Chance nie
wiederkehren werde, entwickelt. Zu den kritischen Stimmen hatten etwa neben den
Landwirten auch die Alpinisten und Bergführer gezählt, die beim Zustandekommen des
Nationalparks mit der Halbierung ihrer SAC-Sommerrouten hätten auskommen müssen.
Trotz ihrer insgesamt befürwortenden Haltung hatte auf der anderen Seite auch Pro
Natura das Projekt kritisiert, da dieses zu viele Ausnahmen für verschiedene
Nutzergruppen in der Kernzone zugelassen hätte, womit die ungestörte Entwicklung der
Natur nicht vollends umgesetzt worden wäre.

Nach verlorener Abstimmung setzten die Naturschützer ihre Hoffnung damals noch auf
das letzte noch offene Nationalpark-Projekt, den Parco Nationale del Locarnese. Beide
Projekte waren im Jahr 2000 ins Leben gerufen worden, nachdem Pro Natura einen
Ideenwettbewerb zur Gründung eines zweiten Nationalparks lanciert und im Falle des
Zustandekommens dem Projekt einen Betrag von CHF 1 Mio. versprochen hatte. Vier
weitere in diesem Zusammenhang angedachten Projekte waren bereits zu früheren
Zeitpunkten begraben worden. 19

Le Parc National du Locarnese ne verra pas le jour. Le projet d'un deuxième parc
national suisse, au côté de celui des Grisons, est tombé à l'eau, puisque six des huit
communes appelées à voter l'ont refusé. Les communes d'Ascona et Bosco Gurin ont
dit oui au projet, contrairement à Brissago, Losone, Centovalli, Ronco sopra Ascona,
Onsernone et Terre di Pedemonte. Le projet prévoyait une étendue protégée de 128
km2, composée d'une zone de protection renforcée où de nombreuses activités
humaines auraient été interdites. L'objectif était de permettre à la nature de s'y
développer librement. Elle aurait été entourée d'une seconde zone, non soumise à des
restrictions, devant assurer sa protection et celle de la nature. Le parc aurait bénéficier
de 52 millions de francs pour valoriser le territoire sur dix ans. Les promoteurs
estimaient des retombées économiques de 200 millions de francs, ainsi que la création
d'une vingtaine d'emplois directs et 200 postes de travail indirects. La campagne fut
très animée. D'après les observateurs, c'est la crainte de la population de perdre la
liberté dont elle jouit, qui explique ce vote. 20

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.06.2018
DIANE PORCELLANA

Gewässerschutz

Quatre ans après la fin du délai fixé dans la loi sur la protection des eaux (LEaux) pour
l'assainissement des tronçons à débit résiduel en aval des prises d’eau concédées
avant 1992, seuls trois quarts des prélèvements d'eau ont été assainis. En 2014,
l'enquête de l'OFEV révélait la lenteur des cantons concernés – tous les cantons
exceptés Schaffhouse, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures – dans l'exécution de
la tâche. Le Conseil fédéral avait donc exhorté les autorités compétentes de remplir
leur obligation. Seuls Genève et Bâle-Ville ont respecté le délai. Les cantons de Soleure
et d'Uri y sont parvenus avec deux ans de retard. Pour les autres cantons, les travaux
d'assainissement sont encore en cours. Parmi les mauvais élèves figurent le Valais, le
Jura et Appenzell Rhodes Extérieures. Depuis 2014, ils ont toutefois accéléré la
cadence. Actuellement, le Valais doit encore procéder à un tiers des 250 prélèvements
restants, et le canton des Grisons à un quart. La Confédération espère la fin de
l'assainissement d'ici 2018. 21
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Nach den Kantonen Tessin und Solothurn machten nun auch Graubünden und
Appenzell-Ausserrhoden Ernst im Kampf gegen den blauen Dunst. In Graubünden
hatte der Grosse Rat im April einstimmig einen Gesetzesentwurf genehmigt, wonach in
Schularealen, Schulsportanlagen, Freizeitzentren und Betreuungsstätten für Kinder und
Jugendliche ein generelles Rauchverbot eingeführt wird; Restaurants sind ebenfalls
grundsätzlich rauchfrei, dürfen aber in separaten Räumen „Fumoirs“ einrichten. Gegen
das Gesetz war das Referendum eingereicht worden. Mit einer satten
Zweidrittelmehrheit hiessen es die Bündner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aber
gut. In Appenzell- Ausserrhoden fiel der Entscheid weniger deutlich aus. Nur rund 54%
der Stimmberechtigten votierten für ein Rauchverbot in allen öffentlich zugänglichen
Räumen. Gleich wie im Kanton Solothurn im Vorjahr, setzte sich auch hier die schärfere
Variante durch, wenn auch nur ganz knapp: demnach gilt in allen Gaststätten generell
ein Rauchverbot, wobei auch hier in abgetrennten Räumen „Fumoirs“ gestattet sind.
Das neue Gesundheitsgesetz verbietet Werbung für Alkohol und Tabak auf öffentlichem
Grund; an Jugendliche unter 16 Jahren dürfen zudem keine Raucherwaren mehr
verkauft werden. 22

KANTONALE POLITIK
DATUM: 26.11.2007
MARIANNE BENTELI

Sport

Für die Ski-WM 2003 in St. Moritz erklärte sich die Regierung des Kantons Graubünden
bereit, 7 Mio Fr. (5,5 Mio Fr. als à-fonds-perdu-Beitrag, 1,5 Mio Fr. als Defizitgarantie)
lockerzumachen; durch eine Änderung der Wirtschaftsförderungsverordnung von 1990
wollte sie die Mitsprache des Volkes dabei ausschliessen. Der Grosse Rat befand aber,
dass heute sportliche Grossanlässe ohne Rückhalt in der Bevölkerung keine Chance
mehr haben, und entschied, den Kredit dem Souverän zu unterbreiten. Die
Befürchtungen der Regierung erwiesen sich als berechtigt: Ende September wurde der
Kredit an der Urne knapp abgelehnt; die Nachanalyse der Abstimmung ergab, dass die
Ablehnung aus einer Kombination von finanziellen sowie regional- und
umweltpolitischen Gründen erfolgte. Graubünden kann nach wie vor auf 4 Mio Fr. aus
dem Nasak-Kredit des Bundes zählen; die ursprünglich vom Bundesrat versprochene
Defizitgarantie von 1,5 Mio Fr. wollte Sportminister Ogi allerdings von einem „Zeichen“
des Kantons (konkret 3 Mio Fr.) abhängig machen. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.12.2000
MARIANNE BENTELI

Im Februar 2003 findet in St. Moritz (GR) die Ski-Weltmeisterschaft statt. Im
September 2000 hatte das Bündner Stimmvolk überraschend einem Kredit von 7 Mio Fr.
für diesen Grossanlass die Zustimmung verweigert. Anfangs März wurde die Bündner
Bevölkerung erneut zu dieser Frage an die Urne gerufen. Die Ausgangslage präsentierte
sich insofern besser, als in der Zwischenzeit der Kredit auf 4 Mio Fr. zurückgestutzt
worden war und auch die Natur- und Umweltschützer (unter ihnen SP-Nationalrat
Hämmerle) ihren anfänglichen Widerstand aufgegeben hatten. Mit rund 58% Ja-
Stimmen wurde der Kredit deutlich angenommen. 24

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.03.2002
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Bildung, Kultur und Medien
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Bildung und Forschung

Grundschulen

Das erste Referendum konnte im Frühjahr in Luzern eingereicht werden, weitere
kamen in den Kantonen Graubünden, Nidwalden, Sankt Gallen, Thurgau und Zürich
zustande. Im Kanton Bern war die Unterschriftensammlung Ende 2008 noch am Laufen.
Im Gegensatz zur Deutschschweiz gab es in den französischsprachigen Kantonen kaum
Widerstand gegen HarmoS. Einzig im Kanton Jura hatte die SVP das Referendum
ergriffen, brachte aber von den 2000 notwendigen Unterschriften nur 1500
zusammen. 25

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.07.2008
ANDREA MOSIMANN

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die Kirchensteuer für juristische Personen gelangte auch im Berichtsjahr auf die
politische Agenda einzelner Kantone. In den Kantonen Graubünden und Zürich stehen
Abstimmungen zu Volksinitiativen bevor, welche die Aufhebung dieser Steuer fordern.
Darüber hinaus gab die Staatskanzlei des katholisch geprägten Kantons Nidwalden im
Juni des Berichtsjahrs das Zustandekommen eines ähnlich lautenden Volksanliegens
bekannt. Ende Jahr zogen die Initianten ihr Anliegen jedoch wieder zurück, mit der
Begründung, im Moment könne im Kanton keine Mehrheit für das Begehren gefunden
werden. 26

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.06.2013
MARLÈNE GERBER

Sowohl das Bündner wie auch das Zürcher Stimmvolk äusserten sich im Berichtsjahr zur
Frage, ob die Kirchensteuer für juristische Personen abgeschafft werden soll. Dabei
zeigte sich in beiden Kantonen ein auffallend ähnliches Bild der beiden vom
Jungfreisinn lancierten Volksinitiativen: Der städtische Kanton Zürich schmetterte das
Anliegen im Mai mit 71,8% Nein-Stimmen annähernd so deutlich ab wie das ländlich
geprägte Graubünden an der Februarabstimmung mit 73,6%. Parallelen zeigten sich
anfänglich ebenfalls bezüglich Unterstützung durch die Mutterparteien. Entgegen einem
früher gefassten Beschluss stellte sich die FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat gegen
das Anliegen ihrer Jungpartei. Mit 59 zu 49 Stimmen beschloss die Zürcher FDP
schliesslich an ihrer Delegiertenversammlung nach emotionaler Diskussion die Ja-
Parole. Die Bündner FDP äusserte sich an ihrer Delegiertenversammlung hingegen mit
ähnlichem Stimmverhältnis ablehnend zur Volksinitiative. Sowohl Bündner wie auch
Zürcher Wirtschaftsverbände lehnten das Volksanliegen klar ab. Gemäss der Zürcher
Handelskammer und des Bündner Gewerbeverbands zahlt ein Grossteil der kleinen
Betriebe keine Kirchensteuer, womit die Initiative in erster Linie Grossunternehmen
entlasten würde. Darüber hinaus anerkenne man durchaus die Leistungen der Kirche
für das Gemeinwesen. Im Kanton Zürich zahlte das Gewerbe 2012 über CHF 100 Mio.
Kirchensteuern an die beiden grossen Zürcher Landeskirchen, womit diese 40% ihrer
Ausgaben für gesamtgesellschaftliche Leistungen finanzierten. Unter diese nicht-
kultischen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales fallen auch die
Auslagen für die Instandhaltung von Kirchen, Pfarrhäusern und Kirchgemeindehäusern.
Detaillierte Angaben zu den Auslagen nach Posten wurden während des
Abstimmungskampfes nicht bekannt. Nicht eingerechnet in die Auslagen der Kirchen ist
hingegen die Freiwilligenarbeit. Gemäss Angaben im Abstimmungsbüchlein summiert
sich diese allein für die evangelisch-reformierte Kirche im Kanton Zürich auf rund 1 Mio.
Stunden jährlich. 27
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Sprachen

Nicht weniger stürmisch als im Kanton Freiburg ging es im Kanton Graubünden zu und
her, wo die Einführung des «Rumantsch Grischun» (RG), das gemäss einer SRG-
Umfrage von 73.7 Prozent der Rätoromanen verstanden wird, immer mehr zu einer Art
Glaubenskrieg eskalierte. Die Gegner der Kunstsprache lehnen das RG als plakative
Schriftsprache nicht grundsätzlich ab, prophezeien aber, dass dessen zu extensiver
Gebrauch – beispielsweise in einer Zeitung oder in Schulbüchern – für die historisch
und harmonisch gewachsenen Idiome das Ende bedeuten werde. Während bisher die
Diskussionen zwar emotional, aber durchwegs korrekt geführt worden waren, schlugen
die Gegner nun plötzlich neue und schrille Töne an: Von Genozid war die Rede, von
Sprachimperialismus und von Nazimethoden. In einer Resolution verlangten sie ein
mehrjähriges Moratorium sowie eine genaue und verbindliche Definition für das RG in
allen seinen Anwendungen. Diese Opposition veranlasste auch die Befürworter des RG
zu gesteigerter Aktivität. Mehrere namhafte Rätoromanen publizierten ein
«Romanisches Manifest», in welchem sie dafür plädierten, dem RG eine Chance
einzuräumen. Das Manifest wurde innert weniger Wochen von mehr als 1'000 Personen
mitunterzeichnet. Zur Förderung des RG wurde der Verein «Uniun rumantsch
grischun» (URG) gegründet. 

Schützenhilfe erhielt das RG aber auch weiterhin vom Bund: Anfangs Jahr wurden in
Chur die erstmals auch in RG ausgestellten Schweizer Pässe vorgestellt, in welchen die
allgemeinen Angaben in den vier Landessprachen und in Englisch figurieren und die
persönlichen Eintragungen für Einwohner des Kantons Graubünden auf Wunsch in RG
vorgenommen werden können. Derart unterstützt beschloss die Lia Rumantscha (LR),
das kulturelle und sprachliche Dachorgan der Rätoromanen, den Versuch mit RG um
weitere drei Jahre zu verlängern. Die prekäre Finazlage führte die LR aber auch dazu,
die Vorarbeiten für die geplante Zeitung «Quotidiana» zurückzustellen. 28

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1989
MARIANNE BENTELI

Aus rechtlichen Gründen und um den Sprachfrieden nicht zu gefährden, will die
Bündner Regierung keine Konsultativabstimmung für oder gegen das Rumantsch
grischun oder die "Quotidiana" durchführen, wie dies ein im Vorjahr eingereichter
parlamentarischer Vorstoss gefordert hatte. Um aber den Volkswillen zu diesen beiden
heiklen Themen zu erkunden, erachtet die Kantonsregierung die Durchführung einer
nach wissenschaftlichen Methoden angelegten Meinungsumfrage als sinnvoll. Die
Bündner Exekutive verhehlte allerdings nicht, dass sie dem Projekt einer romanischen
Tageszeitung nach wie vor skeptisch gegenübersteht, umso mehr als die Bündner
Zeitungsverleger sich nach einer Denkpause erneut vehement gegen eine
Zusammenarbeit mit der Lia Rumantscha aussprachen. 29

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.03.1991
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Graubünden stellte ein Bündel von dringlichen Massnahmen vor, welche
eine weitere Marginalisierung des Rätoromanischen verhindern sollen. Die Kosten des
Gesamtpakets wurden von der Kantonsregierung auf 2,4 Mio Fr. jährlich geschätzt. Mit
1,8 Mio Fr. bildet dabei die geplante Tageszeitung in der Standardsprache "Rumantsch
grischun" den finanziell gewichtigsten Brocken. Weitere Schwerpunkte betreffen die
Bereiche Schule und Bildung sowie die Schaffung der Stelle eines kantonalen
Sprachbeauftragten. Nach Ansicht der Bündner Regierung soll der Bund zu fünf
Sechsteln und der Kanton zu einem Sechstel für die anfallenden Kosten aufkommen.
Die Kantonsregierung orientierte zudem über ein Pilotprojekt, welches die Region
Unterengadin-Müstair dem Territorialitätsprinzip unterstellen möchte. Damit würde -
unabhängig vom Grad der deutschschweizerischen Zuwanderung - in allen Gemeinden
der Region Rätoromanisch zur alleinigen Amts-, Schul- und Verkehrssprache erklärt. 30

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.03.1994
MARIANNE BENTELI

Mit Beginn des neuen Schuljahres führte der Kanton Uri als bisher erster und einziger
Schweizer Kanton Italienisch als erste Fremdsprache ein. Uri begründete diese
Neuerung, die in Widerspruch zu den Richtlinien der Schweizerischen
Erziehungsdirektorenkonferenz steht, mit der geographischen, historischen und
mentalitätsmässigen Nähe zum Kanton Tessin. Dieser leistete denn auch einen
substantiellen Beitrag an die Ausbildung der urnerischen Lehrkräfte sowie an die
Ausarbeitung der für die Durchführung des neuen Fremdsprachenkonzeptes
notwendigen Lehrmittel. Frühitalienisch steht auch im Kanton Graubünden zur
Diskussion. 31
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Auch im Kanton Graubünden laufen Bestrebungen, die Zweisprachigkeit der
Bevölkerung bereits auf Schulstufe sicherzustllen. Im oberengadinischen Samedan, in
dem sich nur noch 10% der Bevölkerung zum Romanischen bekennen, soll im nächsten
Jahr an den Schulen das sogenannte Immersionsmodell eingeführt werden. Dabei
werden Deutsch und Rätoromanisch in der ganzen Volksschule als zwei gleichwertige
Sprachen behandelt und im Unterricht verwendet. 32

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.08.1994
MARIANNE BENTELI

Im Spätherbst wurde ein im Auftrag der Bündner Kantonsregierung von einer
gemischtsprachigen Arbeitsgruppe verfasster Bericht zur sprachlichen Situation in
Graubünden veröffentlicht. Die Autoren kamen in ihrer Bestandesaufnahme zum
Schluss, dass die Dreisprachigkeit Graubündens angesichts der immer dominanteren
Stellung des Deutschen zunehmend gefährdet ist. Um dem weiteren Abbau der
Dreisprachigkeit wirksam entgegenzutreten, sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe
umfangreiche Massnahmen auf verschiedenen Ebenen notwenig. Der diesbezügliche
Katalog von 39 Postulaten umfasste die Bereiche Verwaltung, Recht, Bildung, Medien,
Wirtschaft sowie gegenseitige Verständigung. In ihrer Palette der konkreten Vorschläge
sprach sich die Arbeitsgruppe unter anderem für die Schaffung eines
Sprachförderungsgesetzes und die gezielte Erweiterung des Kulturförderungsgesetzes,
für die Bestimmung einer einzigen romanischen Amtssprache, die Einrichtung von
regionalen Sprachterritorien auf der Basis von interkommunalen Zusammenschlüssen,
eine vermehrte Präsenz der schwächeren Sprachen in Verwaltung, Wirtschaft, Schulen
und im Alltag sowie für die Förderung der romanisch- und italienischsprachigen Presse
im Kanton aus. 33

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.11.1994
MARIANNE BENTELI

Trotz der erwähnten Animosität gegenüber der Standardsprache beschloss die Bündner
Kantonsregierung im Sommer, diese zur dritten Amtssprache neben Deutsch und
Italienisch zu ernennen; bisher hatten die beiden romanischen Hauptidiome Sursilvan
und Ladin den Status von Amtssprachen. Der Kanton wird sich des Rumantsch grischun
aber nur bedienen, wenn er sich an die gesamte romanische Bevölkerung wendet. Sind
dagegen Sprachregionen, Gemeinden oder einzelne Bürgerinnen und Bürger die
Adressaten von amtlichen Mitteilungen, so können diese auch in deren Dialekt verfasst
werden. Nach Ansicht der Kantonsregierung wird die Stellung der Idiome als tragende
Basis der romanischen Sprache durch die neue Amtssprachenregelung nicht
beeinträchtigt. Rumantsch grischun stelle nicht eine Alternative zu den
Regionalsprachen, sondern lediglich eine Ergänzung dar, und zwar ausschliesslich in der
schriftlichen Form. 34

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.07.1996
MARIANNE BENTELI

In Graubünden soll gemäss einem Vorschlag der Kantonsregierung auch in den
deutschsprachigen Primarschulen der Unterricht in einer im Kanton gesprochenen
Zweitsprache (Italienisch oder Romanisch) als Obligatorium eingeführt werden. Bisher
war eine Fremdsprache (Deutsch) im dreisprachigen Kanton einzig für Unterschüler
romanischer oder italienischer Muttersprache Pflichtfach. Der Bündner Grosse Rat
stimmte diesem Konzept zu, so dass es im Schuljahr 1999/2000 erstmals zur
Anwendung gelangen wird. 35

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.10.1996
MARIANNE BENTELI

Die Bündner Kantonsregierung schlug dem Grossen Rat ein neues
Kulturförderungsgesetz vor, welches auch die Sprachenförderung explizit aufnimmt.
Für die Beiträge an die Lia Rumantscha und die Pro Grigioni Italiani fehlte bisher eine
eindeutige gesetzliche Grundlage. Diese ist umso notwendiger, als das im Vorjahr
angenommene eidgenössische Finanzhilfegesetz die Bundesleistungen von kantonalen
Eigenleistungen abhängig macht. Für die Sprachenförderung sind aus den ordentlichen
Mitteln CHF 0.8 Mio. vorgesehen; den wesentlichen Beitrag leistet hier mit CHF 4.75
Mio. der Bund. 36
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Im Vorjahr hatte eine Expertengruppe im Auftrag der kantonalen
Erziehungsdirektorenkonferenz eine Empfehlung zum Fremdsprachenunterricht
erarbeitet. Danach sollten alle Schüler während der obligatorischen Schulzeit zwei
Fremdsprachen erlernen, wobei der Kombination einer Landessprache mit Englisch die
grössten Chancen eingeräumt wurden. Der Kanton Graubünden zog – nach dem
Vorreiter Zürich, der die ganze Diskussion ins Rollen gebracht hatte – als erster die
Konsequenzen aus dieser Empfehlung. Ab 2002 wird Italienisch oder Romanisch erste
und Englisch zweite Fremdsprache an der Bündner Volksschule sein; Französisch wird
nur noch fakultativ angeboten. 37

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.09.1999
MARIANNE BENTELI

Die Regierung des Kantons Graubünden hatte bereits bei mehreren Gelegenheiten
bekundet, für alle kantonsumfassenden Fragen auf die «Retortensprache» Rumantsch
grischun setzen zu wollen. Das 1997 revidierte Schulgesetz des Kantons Graubünden,
verpflichtet die  Grundschulenin deutschsprachigen Gemeinden, ab der 4. Klasse als
Zweitsprache Italienisch oder Romanisch einzuführen. Neu beschloss der
Regierungsrat, neben den fünf regionalen Idiomen auch Rumantsch grischun
zuzulassen. Inskünftig werden auch das Bündner Rechtsbuch sowie alle kantonalen
Abstimmungsunterlagen in Rumantsch grischun und nicht mehr wie bisher in Ladin
und Sursilvan publiziert. 38

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.12.1999
MARIANNE BENTELI

In der Gemeinde Samedan in Graubünden wurde in den letzten vier Jahren ein
Schulmodell entwickelt, in dem Rätoromanisch und Deutsch während der ganzen
obligatorischen Schulzeit gleichwertige Unterrichtssprache sind. Ein von 63 Bündner
Grossrätinnen und Grossräten unterzeichnetes Postulat verlangte nun, die Grundlagen
für die Einführung eines durchgehend zweisprachigen Unterrichts an allen
rätoromanischen Schulen des Kantons zu schaffen. 39

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Die Bündner Regierung beschloss, «Rumantsch Grischun» als Amtssprache weiter zu
stärken. Ab 2001 sollen Abstimmungsunterlagen nur noch in der Einheitssprache
erscheinen. Auch die laufende Nachführung des romanischen Rechtsbuches soll allein
in Rumantsch Grischun erfolgen. Dieses soll die bisher als Amtssprachen verwendeten
rätoromanischen Idiome Ladin und Sursilvan ablösen. Der Grosse Rat, in dem sich in
den letzten Jahren verschiedentlich vehementer Widerstand gegen die als «Bastard»
bezeichnete Integrationssprache manifestiert hatte, stimmte ohne nennenswerte
Opposition zu. 40

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.11.2000
MARIANNE BENTELI

Die 1998 vom Zürcher Regierungsrat initiierte Diskussion um Englisch als erste in der
Schule unterrichtete Fremdsprache hielt weiter an. Ende August sprach sich die
kantonale Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) für den Beginn des
Fremdsprachenunterrichts in der 3. Primarklasse aus, allerdings ohne sich darauf
festzulegen, ob dies eine Landessprache oder Englisch sein soll; gleichzeitig empfahl
sie, den Unterricht in einer zweiten Fremdsprache in der 5. Klasse aufzunehmen. Der
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) unterstützte die
Dreisprachigkeit als Bildungsziel der Volksschule, verlangte aber von den Kantonen ein
koordiniertes Vorgehen. Obgleich die EDK für November einen definitiven Entscheid in
Aussicht stellte, bekräftigte der Regierungsrat des Kantons Zürich Mitte September
erneut seinen Willen, in nächster Zukunft Englisch ab dem 3. Schuljahr als erste
Fremdsprache einzuführen, unabhängig von allfälligen Empfehlungen der EDK;
begründet wurde dieses erneute Vorpreschen, das weniger im Grundsatz als vielmehr
wegen des Zeitpunkts der Ankündigung nicht nur in der Romandie ziemlichen Unmut
auslöste, mit der alleinigen Kantonshoheit in Schulfragen. 

Appenzell-Innerrhoden war bereits im März aktiv geworden und hatte beschlossen, ab
Sommer 2001 in allen 3. bis 6. Primarklassen den obligatorischen Englischunterricht
unter gleichzeitiger Abschaffung des Frühfranzösisch einzuführen. Einen, wenn auch
etwas anders gelagerten Entscheid zugunsten des Englischen fällte auch der Kanton
Graubünden, der 1997 eine zweite Kantonssprache als erste Fremdsprache bestimmt
hatte; er beschloss nun, ab der 7. Klasse Englisch als obligatorische zweite
Fremdsprache in den Lehrplan aufzunehmen; Französisch wird nur noch fakultativ
angeboten. An ihrer Jahresversammlung von Anfang November setzte die
Erziehungsdirektorenkonferenz ihren Entscheid allerdings erneut aus. Unbestritten

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.12.2000
MARIANNE BENTELI
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war, dass der Fremdsprachenunterricht an den Volksschulen zügig ausgebaut werden
soll; 13 Mitglieder sprachen sich für den Start mit einer Landessprache aus, 12 wollten
diesen Entscheid den Kantonen überlassen. Für den Beginn mit einer Landessprache
votierten sämtliche lateinischen und zweisprachigen Kantone sowie SO, BL und SG. BS
enthielt sich der Stimme. Obgleich die EDK ihre Mitglieder bat, vorerst allfällige
Umsetzungsmassnahmen lediglich auf Versuchsbasis zu treffen, erklärten die
Bildungsdirektoren der Zentralschweiz kurz vor Jahresende, sie wollten Frühenglisch
wenn möglich bereits ab 2004 einführen. 41

Annähernd 65% der Bündner Stimmberechtigten genehmigten den Antrag der
Kantonsregierung, die Einheitssprache Rumantsch grischun künftig als Amtssprache
für die Abstimmungsbotschaften des Kantons und das rätoromanische Rechtsbuch zu
verwenden. Mit Ausnahme der CVP hatten alle grösseren Parteien die Ja-Parole
ausgegeben. In den romanisch-sprachigen Gebieten waren die Mehrheiten eindeutig
knapper; vier Kreise in der Surselva sprachen sich gegen die Vorlage aus. 42

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.05.2001
MARIANNE BENTELI

Als das BFS Anfang Jahr die provisorischen Ergebnisse der Volkszählung 2000 bekannt
gab, forderten die «Lia Rumantscha» (LR) sowie die im Vorjahr gegründete Gruppe der
romanischsprachigen bündnerischen Grossrätinnen und Grossräte umgehend griffige
Massnahmen, namentlich Weichenstellungen im Rahmen der Totalrevision der
Kantonsverfassung und bei der Ausarbeitung des Bundessprachengesetzes. Ende März
überreichte eine Initiantengruppe der Kantonsregierung ein «Manifest zur Lage des
Rätoromanischen», das auch an Bundepräsident Villiger übermittelt wurde. Darin
verlangten sie ein kantonales Kompetenzzentrum zur Förderung der romanischen
Sprache sowie ein eigenes Sprachengesetz. Die romanischen Organisationen orteten in
der Einführung des neuen Sprachenkonzeptes an den Bündner Schulen eine weitere
Bedrohung des Rätoromanischen. Sie verlangten insbesondere einen obligatorischen
romanischen Erstsprachenunterricht an der Oberschule für Schüler aus romanischen
Primarschulen. Als Mittel zur Förderung der rätoromanischen Sensibilität sieht die LR
die unverzügliche Einführung der Standardsprache Rumantsch Grischun (RG) an allen
Schulen, die heute in einem der Bündner Idiome unterrichten. Zudem soll RG an
Mittelschulen und an der Pädagogischen Hochschule die wichtigste romanische
Sprache werden. Auch die Kantonsregierung sieht eine Privilegierung des RG vor, doch
möchte sie dabei gemächlicher vorgehen als die LR. 43

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.10.2002
MARIANNE BENTELI

Ab 2010 sollen die traditionellen romanischen Idiome aus allen Schulen in Graubünden
verschwinden und der Einheitssprache Rumantsch Grischun (RG) Platz machen.
Gemäss Beschluss der Bündner Regierung, die im Rahmen eines Sparpakets entschied,
ab 2005 Lehrmittel nur noch in der Einheitssprache herzustellen, soll RG im Jahr 2007
in ersten Pioniergemeinden eingeführt werden, drei Jahre später dann flächendeckend
im ganzen Kanton. Die bisherigen Idiome werden als gesprochene Unterrichtssprache
(und als Sprache der «klassischen» romanischen Literatur) zwar weiterhin ihren Platz in
den Schulen haben, doch als zu erlernende Schriftsprachen werden Sursilvan, Sutsilvan,
Puter und Vallader dannzumal endgültig der Vergangenheit angehören. 44

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.2003
MARIANNE BENTELI

Der Bündner Regierungsrat verabschiedete die Grundsätze zu einer schrittweisen
Einführung von Rumantsch Grischun in der Schule ab 2007. Die gemeinsame
romanische Schriftsprache soll dazu beitragen, die vierte Landessprache zu erhalten
und zu fördern. Dazu kann der Kanton zwar die Lehrmittel vorschreiben, doch die Wahl
einer der sechs romanischen Schriftsprachen liegt bei den Gemeinden, von denen sich
viele ablehnend äusserten. Die sechs Gemeinden des Münstertals beschlossen,
Rumantsch Grischun als Unterrichtssprache in der Volksschule zu benutzen. 45

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Bündner Regierung schickte ein neues Sprachengesetz in die Vernehmlassung, das
die Dreisprachigkeit im Kanton stärken soll. Unter anderem sollen die Gemeinden ihre
Amts- und Schulsprache nur wechseln können, wenn eine Zweidrittelsmehrheit die
Änderung in einer kommunalen Volksabstimmung gutheisst. 46

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.2005
MAGDALENA BERNATH
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Im dreisprachigen Kanton Graubünden legte die Regierung dem Parlament ein neues
Sprachengesetz vor. Dieses regelt den Gebrauch der Amtssprachen Deutsch,
Rätoromanisch und Italienisch. Die umstrittene Einheitssprache Romantsch Grischun
ist nur für die kantonale Ebene vorgeschrieben; ihre Verwendung auf regionaler oder
kommunaler Ebene soll weiterhin nicht zentral geregelt werden. Als pragmatisches
Territorialitätsprinzip bezeichnete die Regierung ihre Vorschläge für die Bestimmung
der jeweiligen Amts- und Schulsprache in den Gemeinden und Kreisen. Diese Regeln
schützen die Sprachminderheit der Rätoromanen vor einer Verdrängung ihrer Sprache
durch das Deutsche, fixieren die Sprachgrenze aber nicht auf ewige Zeiten. Sprechen in
einer Einheit mindestens 50 Prozent der Bevölkerung die traditionell angestammte
Sprache, gilt sie als einsprachig. Sprechen noch zwischen 20 Prozent und 50 Prozent
das traditionelle Idiom, so soll sie als zweisprachig gelten. Sinkt hingegen der Anteil der
angestammten Sprachgemeinschaft unter 20 Prozent, kann von der betroffenen
Bevölkerung mit einer qualifizierten Mehrheit (66%) der Wechsel zur neuen
Mehrheitssprache beschlossen werden. Nachdem Rätoromanen die neue Regelung als
minderheitenfeindlich kritisiert hatten, beschloss das Parlament, dass eine Gemeinde
auch dann als einsprachig (d.h. in der Praxis fast immer Romanisch) gelten soll, wenn
nur noch mindestens 40 Prozent der Einwohner die angestammte Sprache sprechen. 
Dies wiederum rief eine «Interessengemeinschaft Sprachenfreiheit» auf den Plan, die
das Referendum gegen das neue Sprachengesetz lancierte. Sie bemängelte, dass damit
in ursprünglich romanischsprachigen Gemeinden und Kreisen, deren Bevölkerung
heute aber zu 60 Prozent deutscher Muttersprache ist, in der Schule, im Verkehr mit
der lokalen Verwaltung und vor den Gerichten einzig das Rätoromanische zugelassen
wäre. 47

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.10.2006
MARIANNE BENTELI

Im dreisprachigen Kanton Graubünden wurde das neue Sprachengesetz in einer
Referendumsabstimmung mit 22'582 Ja gegen 19'344 Nein angenommen. Das Gesetz
regelt den Gebrauch der Amtssprachen Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch und
legt Grundsätze für deren Gebrauch in den Gemeinden fest. Das Gesetz schien
unbestritten, da es 2006 im Kantonsparlament einstimmig angenommen worden war.
Vor allem Deutschsprachige hatten aber wegen des starken Schutzes des romanischen
Idioms in ursprünglich romanisch-, heute aber mehrheitlich deutschsprachigen
Gemeinden das Referendum ergriffen. 48

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.06.2007
MARIANNE BENTELI

Das Berichtsjahr erlebte eine Neuauflage des Bündner Sprachenstreits. Die
Befürworter der einheitlichen rätoromanischen Schrift- bzw. Standardsprache
Rumantsch Grischun sahen sich mit einer durch Gemeindebehörden und
Kulturschaffende unterstützten Bewegung konfrontiert, die das Rumantsch Grischun
als Alphabetisierungssprache aus den Bündner Schulzimmern verbannt haben wollte.
Zwar obliegt die Wahl der Unterrichtssprache kommunaler Kompetenz, die
Lehrmittelgestaltung hingegen untersteht dem kantonalen Lehrmittelverlag. Gemäss
Grossratsbeschluss von 2003 werden die kantonalen Schulbücher seit 2005 aus
Spargründen und zur Stärkung des grundsätzlich gefährdeten Rätoromanischen neben
Deutsch und Italienisch in der rätoromanischen Standardsprache verlegt. Insbesondere
im Unterengadin, im Münstertal und im Bündner Oberland regte sich aus Angst vor einer
Schwächung der lokalen Idiome Widerstand. Organisiert in sogenannten Pro-Idioms-
Vereinen wehrten sich die Gegner der Standardsprache gegen die schulpolitische
Bevorzugung einer Kunstsprache auf Kosten der lokalen Idiome. Ende März wurde im
Münstertal eine Initiative gegen das Rumantsch Grischun als Alphabetisierungssprache
eingereicht, das die Münstertaler nach Inkrafttreten des kantonalen Sprachengesetzes
(2007) als eine Pioniergemeinde eingeführt hatten. Ähnliche Bestrebungen zurück zum
lokalen Schriftidiom gab es auch im surselvischen Ilanz. Ende des Berichtsjahrs
präsentierte die Dachorganisation Lia Rumantscha einen Kompromissvorschlag zum
Sprachenstreit. Dabei sollen die Schulen zwischen einer Alphabetisierung im Idiom oder
einer solchen in Rumantsch Grischun wählen können, müssen dabei aber passive
Kenntnisse der jeweils anderen Sprache vermitteln. Nach dem Willen der Bündner
Regierung und der vorbereitenden Grossratskommission sollen im revidierten Bündner
Schulgesetz alle Idiome und Rumantsch Grischun einander künftig gleichgestellt sein. 49

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.01.2011
SUZANNE SCHÄR
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Obwohl der Bündner Grosse Rat bereits im Dezember 2011 einen wegweisenden
Entscheid traf, erhitzte der Bündner Sprachenstreit auch im Berichtsjahr weiterhin die
Gemüter. Der Entscheid, dass die obligatorischen Lehrmittel an Schulen künftig auch in
den fünf Idiomen gedruckt werden dürfen – also nicht zwingend in der Einheitssprache
Rumantsch Grischun verfasst sein müssen – stand im Zentrum der Debatte. Dieses
Koexistenzmodell sah vor, dass die Gemeinden die Alphabetisierungssprache selber
wählen können, jedoch auch passive Kenntnisse in der jeweils anderen Sprache
vermitteln müssen. Bis zum Ende des Berichtjahres blieben Fragen rund um die
konkrete Umsetzung dieser Pläne offen und umstritten. 50

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.02.2012
MÄDER PETRA

Bis Ende August 2014 hatten sich 345 im rätoromanisch-sprachigen Graubünden
angesiedelte Betriebe für den Erhalt der romanischen Sprache ausgesprochen. Eine
neu lancierte Website perrumantsch.ch führt diese Firmen, Hotels und Restaurants,
die sich bereit erklärt hatten, Sorge zum Rätoromanischen zu tragen und ihre
Geschäfte auf Romanisch anzuschreiben, nun auf. 51

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.08.2014
MARLÈNE GERBER

Die Elterngruppe, welche bereits im Vorjahr mit einer Klage ans Bundesgericht gelangt
war, erreichte die oberste Gerichtsinstanz der Schweiz im Frühjahr 2014 mit einer
weiteren Beschwerde. Grund für die Klage ist ein Bündner Grossratsbeschluss, wonach
die Umstellung der Schulsprache von Rumantsch Grischun auf die Idiome oder
umgekehrt nur zu Beginn und nicht während der gesamten Schulzeit erfolgen darf. Die
Eltern von bereits eingeschulten Kindern vertraten in ihrer neuen Beschwerde die
Ansicht, dass dem Kanton die nötigen Kompetenzen zur Fassung eines solchen
Beschlusses fehlen würden; dies sei Sache der Gemeinden. Der
Bundesgerichtsentscheid wird 2015 erwartet. Das Verwaltungsgericht hatte die Klage im
Vorjahr bereits abgewiesen. 52

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.2014
MARLÈNE GERBER
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